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Transparenzbericht der GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH, Köln ge-

mäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 

RATES vom 16. September 2009 über Ratingagenturen. 

 

Transparenzbericht für das Geschäftsjahr 2022 

 

Rechtsstruktur 

 

Die GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH (kurz GBB-Rating) ist eine Kapi-

talgesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht.  

Die GBB-Rating ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Registernummer 

HRB 27642 eingetragen.  

 

 

Besitzverhältnisse 

 

Die GBB-Rating ist eine 100%ige Beteiligungsgesellschaft des Prüfungsverbandes deut-

scher Banken e. V., Köln. 

 

 

Beteiligungen 

 

Die GBB-Rating hält keine Beteiligungen im Sinne der Artikel 9 und 10 der Richtlinie 

2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004. 

 

 

Interne Kontrollsysteme zur Sicher-

stellung der Qualität der Ratingtätig-

keiten 

 

 Aufsichtsorgan-Rating: Das Aufsichtsorgan-Rating der GBB-Rating erfüllt eine Über-

wachungs-  und Kontrollfunktion. Es unterstützt die Geschäftsführung insbesondere bei 

ihrer Aufgabe  

‒ eine unabhängige Ratingtätigkeit, frei auch von politischen und wirtschaftlichen 

Einflussnahmen oder Restriktionen,  

‒ eine ordnungsgemäße Ermittlung, Handhabung und Offenlegung von Interessen-

konflikten und  

‒ eine Erfüllung der sonstigen Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 

des Europäischen Parlamentes und des Rates über Ratingagenturen  

    zu gewährleisten.  

Neben der allgemeinen Verantwortung des Aufsichtsorgan-Rating hat dieses die spezielle 

Aufgabe folgende Bereiche zu überwachen: 

‒ Die Entwicklung der Ratingpolitik und die bei der Ratingtätigkeit verwendeten Me-

thoden. 

‒ Die Wirksamkeit des internen Qualitätskontrollsystems in Bezug auf die Ratingtä-

tigkeiten. 

‒ Die Wirksamkeit der Maßnahmen und Verfahren, die eingeleitet werden, um die 

Erkennung, Beseitigung oder Handhabung und Offenlegung von Interessenkon-

flikten sicherzustellen.  

‒ Die Prozesse zur Überwachung der Unternehmensführung, sowie der Einhaltung 

der sonstigen Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäi-

schen Parlamentes und des Rates über Ratingagenturen. 

Das Aufsichtsorgan-Rating stellt sicher, dass die Ratingtätigkeit und damit Ratingergeb-

nisse nicht von bestehenden oder potenziellen Interessenkonflikten oder Geschäftsbezie-

hungen der GBB-Rating selbst, ihrer Geschäftsleitung, ihrer Ratinganalystinnen und Ra-

tinganalysten, ihrer Mitarbeitenden oder verbundenen Personen beeinflusst wird. 

 

 Rating-Komitee: Das Rating-Komitee setzt sich aus erfahrenen Analystinnen/Analys-

ten (Junior Ressortleiter/innen und Ressortleiter/innen sowie Senior Analystinnen/Ana-

lysten) des Bereichs Rating der GBB-Rating zusammen. Darüber hinaus können auch 

externe Dritte berufen werden. Das Rating-Komitee für den Einlagensicherungsfonds 

setzt sich aus erfahrenen Mitgliedern des Gesellschafters und den zuständigen Ge-

schäftsführern zusammen. Im Rating-Komitee erfolgt die Information über die Bonitäts-

entwicklung des Kunden, sowie eine Überprüfung des Ratingergebnisses bzw. Plausi-
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bilisierung der ordnungsgemäßen Vorgehensweise. Die finale Feststellung eines Ra-

tingergebnisses, dies umfasst auch die Aussetzung eines Ratings, erfolgt durch Be-

schluss des Rating-Komitees.  
 

 Methoden-Ausschuss: Der Methoden-Ausschuss setzt sich aus Mitgliedern des Auf-

sichtsorgan-Rating (INEDs) zusammen. 

‒ Neben der allgemeinen Verantwortung eines Aufsichtsorgans haben die unabhän-

gigen Mitglieder, welche das Gremium Methoden-Ausschuss bilden, die spezielle 

Aufgabe, folgende Bereiche zu überwachen: 

- die Entwicklung der Ratingpolitik und der von der Ratingagentur bei ihren Ra-

tingtätigkeiten verwendeten Methoden, 

- die Wirksamkeit des internen Qualitätskontrollsystems der Ratingagentur in Be-

zug auf die Ratingtätigkeiten, 

- die Wirksamkeit der Maßnahmen und Verfahren, die eingeleitet werden, um die 

Erkennung, Beseitigung oder Handhabung und Offenlegung von Interessenskon-

flikten sicherzustellen, und 

- die Prozesse zur Überwachung der Einhaltung der Anforderungen sowie zur Un-

ternehmensführung, einschließlich der Effizienz der unabhängigen Überprüfungs-

stelle. 

‒ Im Methoden-Ausschuss erfolgt die Information seiner Mitglieder über die Ergeb-

nisse des Validierungsverfahrens der unabhängigen Überprüfungsstelle, und ei-

nes daraus abgeleiteten möglichen Anpassungsbedarfs. Zur Erfüllung dieser Auf-

gabe lässt sich der Methoden-Ausschuss regelmäßig von der unabhängigen Über-

prüfungsstelle, insbesondere über Validierungsergebnisse bzw. -erfordernisse be-

richten. 

‒ Weiterhin überwacht der Methoden-Ausschuss die zeitnahe Aktualisierung der 

Ratingmethoden und deren Veröffentlichung auf der Homepage sowie die Infor-

mation der Kunden bezüglich eines entsprechend initiierten Überprüfungsprozes-

ses. Der Prozess der Ratingüberprüfung wird dahingehend beaufsichtigt, dass alle 

von der Änderung der Ratingmethodik betroffenen Ratings innerhalb von sechs 

Monaten überprüft werden. 

‒ Weiterhin erfolgt im Methoden-Ausschuss eine Vor-Abstimmung bezüglich mögli-

cher Verfahren, Methoden, Modelle und Qualitätssicherungsmaßnahmen im Rah-

men der Planung einer Aufnahme neuer Ratingprodukte. Eine finale Abstimmung 

bezüglich des Neuproduktprozesses bzw. der Neuproduktaufnahme erfolgt durch 

das Aufsichtsorgan-Rating. 

‒ Der Methoden-Ausschuss überwacht die internen Vorkehrungen zur Berücksich-

tigung der Auswirkungen veränderter gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingun-

gen und veränderter Bedingungen auf den Finanzmärkten. Ein Mitglied des "Eco-

nomic Outlook Committee" (eoc) berichtet dem Methoden-Ausschuss über neue 

Entwicklungen und Erkenntnisse. 

‒ Weiterhin erfolgt im Methoden-Ausschuss eine Vor-Abstimmung bezüglich mögli-

cher Verfahren, Methoden, Modelle und Qualitätssicherungsmaßnahmen im Rah-

men der Planung einer Aufnahme neuer Ratingprodukte. Eine finale Abstimmung 

bezüglich des Neuproduktprozesses bzw. der Neuproduktaufnahme erfolgt durch 

das Aufsichtsorgan-Rating. 

 

 Überprüfungsausschuss: Ist seit dem 1. Januar 2024 als Überwachungs- und Frei-

gabegremium für die in der Überprüfungsstelle entwickelten und validierten Methoden 

installiert. Der Überprüfungsausschuss ist für die Methodenfreigabe von Validierungen 

und Änderungen von Methoden, Modellen bzw. Annahmen sowie Neuentwicklungen 

zuständig. Der/die Vorsitzende des Überprüfungsausschusses bzw. im Verhinderungs-

fall der/die stellvertretende Vorsitzende berichtet dem Methoden-Ausschuss und auf 

Wunsch des Methoden-Ausschusses auch dem Aufsichtsorgan-Rating über seine Er-

gebnisse und Tätigkeiten. 
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 Compliance-Funktion: Die Compliance-Funktion überwacht die Einhaltung der Ver-

pflichtungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlamen-

tes und des Rates über Ratingagenturen durch die GBB-Rating, genauso wie durch 

ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Außerdem erstattet die Compliance-Funktion 

darüber Bericht.  

‒ Sie überwacht und bewertet regelmäßig die Angemessenheit und Wirksamkeit der 

Vorkehrungen und Verfahren, sowie der Maßnahmen, die zur Beseitigung etwai-

ger Mängel der GBB-Rating bei der Einhaltung ihrer Verpflichtungen bezüglich ei-

ner Festlegung geeigneter Strategien und Verfahren zur Einhaltung der Verpflich-

tungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlamen-

tes und des Rates über Ratingagenturen ergriffen wurden.  

‒ Die Compliance-Funktion berät und unterstützt die Geschäftsführung, die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, sowie andere natürliche Personen, deren Leistungen 

die GBB-Rating in Anspruch nehmen oder die sie kontrollieren kann, und andere, 

über ein Kontrollverhältnis direkt oder indirekt mit ihr verbundene Personen, die 

Ratingtätigkeiten ausüben, bei der Einhaltung der Verpflichtungen gemäß oben 

genannter Verordnung.  

‒ Die Compliance bezogene Überwachung erfolgt auf Basis eines mit der Ge-

schäftsführung der GBB-Rating abgestimmten Prüfungsplanes. Die Compliance-

Funktion hat Zugang zu allen für ihre Tätigkeit relevanten Informationen.  

‒ Die Compliance-Funktion begleitet die Erstellung interner Organisations- und Ar-

beitsanweisungen und deren Weiterentwicklung, soweit diese eine Compliance-

Relevanz aufweisen. Es ist Aufgabe der Compliance-Funktion, dafür Sorge zu tra-

gen, dass Interessenkonflikte vermieden werden bzw. unvermeidbaren Interes-

senkonflikten ausreichend Rechnung getragen wird (organisatorische Maßnah-

men, Veröffentlichung, Auftragsniederlegung). Die Compliance-Beauftragte über-

prüft regelmäßig die Einhaltung der rechtlichen Grundlagen, insbesondere die der 

Verordnung (EG) Nr. 1060/2009, und die Angemessenheit der von der GBB-Ra-

ting getroffenen organisatorischen Regelungen. Die Prüfungen werden unter Be-

rücksichtigung von Prüfungshandlungen und Anmerkungen der Innenrevision 

durchgeführt.  

 

 Interne Revision: Der Bereich Interne Revision unterteilt sich in eine allgemeine Revi-

sion und eine IT-Revision. Die GBB-Rating wird durch die Interne Revision auf Grund-

lage eines dreijährigen Revisionsplans geprüft. Der Revisionsplan umfasst folgende 

Prüfungsgebiete: 

Allgemeine Revision 

‒ Allgemeine Organisation 

‒ Ratingprozess 

‒ Ratingmethodik (quantitativ) 

‒ Nebendienstleistungen 

‒ Ausgelagerte Funktionen (Outsourcing) 

IT-Revision 

‒ Ratinganwendung 

‒ RADAR 

‒ Nebendienstleistungen 

‒ Sonstige Anwendungen 

Das Prüfungsergebnis erhalten neben der Geschäftsführung der GBB-Rating der Vor-

stand des Gesellschafters und das Aufsichtsorgan-Rating. 

 

 Datenschutzbeauftragter: Der Datenschutzbeauftragte wirkt auf die Einhaltung des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-

GVO) und anderer Vorschriften über den Datenschutz hin. Der Datenschutzbeauftragte 

hat insbesondere die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungspro-

gramme, mit deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu über-

wachen und die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der GBB-Rating durch geeignete Maßnahmen mit den Vorschriften 
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des BDSG/DS-GVO, sowie anderen Vorschriften über den Datenschutz und mit den 

jeweiligen besonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu machen. 

 

 Analystinnen und Analysten: Unter Berücksichtigung festgelegter interner Regeln 

und Verfahren erfolgen Analyse, Einschätzung und Bewertung der Kennzahlen und Kri-

terien durch die führende Analystin/den führenden Analysten. Ein/e „Zweit-Analyst/in“ 

kontrolliert, plausibilisiert und überprüft auf Basis interner Vorgaben und Verfahren der 

GBB-Rating die Bonitätseinschätzung der führenden Analystin/des führenden Analys-

ten. 

 

Statistik über die Zuweisung von Per-

sonal 

 

Neue Ratings, Überprüfung von Ratings: 83 % der Mitarbeitenden 

Methoden- und Modellbewertungen: ausgelagerte Überprüfungsstelle 

Geschäftsführungstätigkeit: 8,7 % der Mitarbeitenden  

Back Office: 8,3 % der Mitarbeitenden 

 

 

Archivierungspolitik 

 

Die GBB-Rating gewährleistet, dass angemessene Aufzeichnungen über ihre Ratingtätig-

keiten geführt werden. Die nachfolgenden Aufzeichnungen sind gemäß Anhang I, Abschnitt 

B, Absatz (7), (8) und (9) der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 für mindestens fünf Jahre 

aufzubewahren: 

‒ Für jede Ratingentscheidung die Identität, der an der Festlegung des Ratings beteilig-

ten Analystinnen und Analysten, die Identität der Personen, die das Rating genehmigt 

haben und das Datum, zu dem die Ratingmaßnahme durchgeführt wurde. 

‒ Die Buchführungsdaten für die, von einem bewerteten Unternehmen oder einem mit 

ihm verbundenen Dritten oder einem Benutzer des Ratings, erhaltenen Entgelte. 

‒ Angaben zu den festgelegten Verfahren und Methoden, die zur Festlegung der Ratings 

angewandt werden. 

‒ Interne Aufzeichnungen und Akten einschließlich nicht öffentlicher Informationen und 

Arbeitspapiere, die als Grundlage für die getroffenen Ratingentscheidungen herange-

zogen werden. Durch den Mandanten eingereichte Unterlagen werden nach Fristablauf 

entweder durch einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb unter Berücksichtigung der 

Anforderungen gemäß BDSG/DS-GVO entsorgt oder es erfolgt auf ausdrücklichen 

Wunsch eine Rückgabe an den Mandanten. 

‒ Berichte über Kreditanalysen und Bonitätsbewertungen, sowie private Ratingberichte 

und interne Aufzeichnungen einschließlich nicht öffentlicher Informationen und Arbeits-

papiere, die als Grundlage für die in den Berichten abgegebenen Stellungnahmen her-

angezogen werden. 

‒ Angaben zu den Verfahren und Maßnahmen, die angewandt wurden, um der EU-Ver-

ordnung 1060/2009 nachzukommen. 

‒ Kopien interner und externer Mitteilungen einschließlich elektronischer Mitteilungen, die 

die GBB-Rating und die Mitarbeiter erhalten und versandt haben und die sich auf die 

Ratingtätigkeiten beziehen. 

‒ Aufzeichnungen, in denen die Rechte und Pflichten der Ratingagentur bzw. des bewer-

teten Unternehmens oder des mit diesem verbundenen Dritten im Rahmen einer Ra-

tingvereinbarung festgelegt werden, sind zumindest für die Dauer der Beziehung zu 

dem bewerteten Unternehmen oder dem mit diesem verbundenen Dritten aufzubewah-

ren.  

 

 

Ergebnis der jährlichen internen 

Überprüfung der unabhängigen Com-

pliance-Funktion 

 

 

Aus der Berichterstattung der Compliance-Funktion ergab sich, dass die GBB-Rating über 

grundsätzlich geeignete Strukturen, Strategien und Verfahren verfügt hat, um die Einhaltung 

ihrer Verpflichtungen gemäß EU-Verordnung 1060/2009 zu gewährleisten. 

 

 

Geschäftsführung 

 

Die Geschäftsführung der GBB-Rating setzt sich aus zwei Mitgliedern zusammen. Die Ge-

schäftsführung wird durch eine Geschäftsordnung und einen Geschäftsverteilungsplan ge-

regelt.  
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Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentli-

chen Kaufmanns unter Beachtung der Gesetze, insbesondere der Verordnung (EG) Nr. 

1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, des Gesellschaftsvertrages, der 

Geschäftsordnung und des Geschäftsverteilungsplans, sowie des Kodex der GBB-Rating.  

Die Aufgabenteilung berücksichtigt die Unvereinbarkeit von Rating und Vertrieb, genauso 

wie die Unvereinbarkeit von Rating und Methoden. 

Ungeachtet der Verteilung der Aufgabengebiete nach dem Geschäftsverteilungsplan ist je-

des Mitglied der Geschäftsführung für die ordnungsgemäße Organisation, deren Weiterent-

wicklung, die Festlegung angemessener Strategien zur Erkennung und Vermeidung von In-

teressenkonflikten und die Einrichtung angemessener interner Kontrollverfahren verantwort-

lich. 

 

 

 

Rotationspolitik 

 

Den Analystinnen und Analysten der GBB-Rating in ihren Funktionen führende/r Analyst/in 

und „Zweit-Analyst/in“ wurden verschiedene Rotationszyklen zugeordnet. Für die Funktion 

„führende/r Analyst/in“ wurde eine Rotation spätestens nach vier Jahren der Betreuung eines 

Mandanten festgelegt. Ein Rückwechsel bei vorheriger Ausnutzung der maximalen zusam-

menhängenden Betreuungszeit von vier Jahren kann frühestens nach Ablauf von zwei Jah-

ren erfolgen. Für die Funktion „Zweit-Analyst/in“ wurde eine Rotation spätestens nach fünf 

Jahren festgelegt. Ein Rückwechsel bei vorheriger Ausnutzung der maximalen zusammen-

hängenden Betreuungszeit von fünf Jahren kann frühestens nach Ablauf von zwei Jahren 

erfolgen. Im Sinne einer Kontinuität, sowohl in der Ratingdurchführung als auch im Mandan-

ten-kontakt, wird darauf geachtet, einen gleichzeitigen Wechsel von „führenden Analys-

ten/innen“ und „Zweit-Analysten/innen“ zu vermeiden (versetzte Rotation). 

 

 

Finanzinformationen 

 

Bezüglich der Einsichtnahme in Finanzinformationen der GBB-Rating wird auf den Bundes-

anzeiger verwiesen. 

Finanzinformationen werden nach Fertigstellung und Testat des Jahresabschlusses hier dar-

gestellt werden. 

Die Umsatzerlöse werden zu 100% innerhalb von Europa erzielt. 

 

 

Erklärung zur Unternehmensführung 

 

 

Die GBB-Rating ist keine Gesellschaft, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten 

Markt im Sinne des Artikels 4, Absatz 1, Nummer 14 der Richtlinie 2004/39/EG des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente 

zugelassen sind. Die GBB-Rating unterliegt insofern nicht der Verpflichtung zu einer Erklä-

rung zur Unternehmensführung im Sinne von Artikel 46a, Absatz 1 der Richtlinie 

78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978. 

Dennoch verweisen wir an dieser Stelle auf unseren Unternehmensführungskodex, der als 

Kodex der GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH auf der Homepage der 

GBB-Rating eingestellt und für jedermann frei zugänglich ist. Der Unternehmensführungs-

kodex der GBB-Rating richtet sich vollständig nach dem IOSCO Kodex („Code of Conduct 

Fundamentals for Credit Rating Agencies“ der International Organization of Securities Com-

missions) vom März 2015. 

 

Testat des Jahresabschlussprüfers: 

Wir haben den Jahresabschluss der GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH, 

Köln - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrech-

nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, 

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft.  

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-

gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
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entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 

2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 

2024. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-

gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

 

                               Christian Ueberholz             Adrian Schmidt 

                                 Wirtschaftsprüfer            Wirtschaftsprüfer 

 


